
Rsozblog.de -- Weblog zur Rechtssoziologie und Rechtstheorie von Prof. em. Dr.
Klaus F. Röhl, Ruhr-Universität Bochum

Von der Rechtssoziologie zu Recht-
und-Was-auch-immer
Posted on 29. Dezember 2009 by Klaus F. Röhl

Mit dem Socio-Legal Newsletter Nr. 14 (November 2009) der Vereinigung für
Rechtssoziologie und der Sektion Rechtssoziologie in der Deutschen Gesellschaft für
Soziologie kam die Einladung zu einer Tagung vom 3. bis 5. März in Bremen und
damit auch die Einladung zu einer Mitgliederversammlung der Vereinigung für
Rechtssoziologie, bei der die Umbenennung der Vereinigung auf der Tagesordnung
steht. Der Verein soll künftig »Vereinigung für Recht und Gesellschaft« heißen. Ich
bin über diesen Vorschlag nicht glücklich.
Etwa seit 1960 erlebte die Rechtssoziologie einen Aufschwung, der bald dreißig
Jahre andauerte. Der Antrieb kam aus einer neuen, fraglos auch durch den
Marxismus verstärkten Sensibilität für die Rolle des Rechts bei der Befestigung von
Ungleichheit unter den Menschen, von Macht und Herrschaft. Sie verband sich mit
der Idee, dass eben dieses Recht als Hebel zur Einleitung eines sozialen Wandels
dienen könne. Die großen Erfolgsthemen der Rechtssoziologie waren daher Zugang
zu Recht und Gericht und die Suche nach alternativen Konfliktregelungsverfahren,
Klassenjustiz, und, von den USA ausgehend, Rassen- und Geschlechter-
diskriminierung. Hinzu kamen bald die Suche nach den Spuren des Kolonialismus
überall in der Welt und die Frage nach der Rolle des Rechts in diktatorischen
Systemen, nicht zuletzt in Nazi-Deutschland. Bei jüngeren Themen wie dem
Umgang mit Technologie im weitesten Sinne, Problemen von Emigration und
Immigration, Umweltzerstörung und schließlich Globalisierung konnte die
Rechtssoziologie schon keine führende Rolle mehr spielen, sondern nur noch
anderen Disziplinen hinterherlaufen.
Heute befindet sich die Rechtssoziologie in einer Schwächephase. Aber das ist kein
isoliertes Problem der Rechtsoziologie, sondern gilt auch für die allgemeine
Soziologie. Das Interesse hat sich auf andere Fächer wie Politikwissenschaft und vor
allem die Kulturwissenschaften verlagert. Der Rechtssoziologie wird, ebenso wie der
Mutterdisziplin, vorgehalten, sie beschäftige sich in erster Linie mit sich selbst. Die
Folge ist eine institutionelle Krise. Die Mitgliederzahl der weitgehend
personenidentischen Vereinigung für Rechtssoziologie und der Sektion
Rechtssoziologie der DGS stagniert. Einschlägige Schriftenreihen sind nach und
nach eingeschlafen. Die Zeitschrift für Rechtsoziologie kämpft seit Jahren um
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veröffentlichungsfähige Manuskripte. Es will anscheinend nicht (mehr?) gelingen,
mit dem alten Label »Rechtssoziologie« institutionelle Unterstützung zu finden und
eine größere Truppe hinter sich zu versammeln.
Unter jungen Sozialwissenschaftlern gilt es als karriereschädlich, eigene Arbeiten,
auch wenn sie einschlägig wären, der Rechtssoziologie zuzuordnen. Die Vorbehalte
gegenüber einer Selbstzuordnung zur Rechtssoziologie haben verschiedene
Ursachen. Die wichtigste besteht wohl darin, dass Rechtssoziologie vornehmlich von
Juristen betrieben wurde und wird. Das gilt ganz besonders in Deutschland. In den
soziologischen Fakultäten ist Rechtssoziologie nie als eigenständiges
Forschungsgebiet akzeptiert worden, obwohl doch Émile Durkheim, Max Weber und
Niklas Luhmann, die wohl meist zitierten Soziologen überhaupt, als
Rechtssoziologen gelten können. Anscheinend hofft man, eine größere Distanz vom
Recht zu gewinnen, indem man die Bezeichnung Rechtssoziologie vermeidet.
Die Juristen wiederum haben die Rechtssoziologie keineswegs umarmt. Im
Gegenteil, sie haben die Rechtssoziologie als Kritikwissenschaft in Erinnerung, die
weitgehend marxistisch inspiriert war. Juristen belassen es bei Lippenbekenntnissen
zur Interdisziplinarität und konzentrieren sich lieber auf die dogmatischen Fächer.
Wenn es denn schon die sog. Grundlagenfächer sein müssen, bevorzugen sie
Rechtsphilosophie und Rechtsgeschichte. Soweit Juristen sich noch für sozial-
wissenschaftliche Arbeit interessieren, stehen praxisbezogene Anwendungen wie
Rechtstatsachenforschung, Verwaltungswissenschaft und Kriminologie im
Vordergrund. Die Zivilrechtler haben neuerdings die Ökonomische Analyse des
Rechts und die Verhaltensökonomik, aber eben nicht die Rechtssoziologie in ihrer
ganzen Breite, entdeckt. An den Hochschulen ist die alte Garde der
Rechtssoziologen abgetreten. Ihre Lehrstühle sind umgewidmet oder gestrichen.
Lehrveranstaltungen werden selten, kompetente Fachvertreter muss man suchen,
und die Zahl der Drittmittelprojekte schrumpft. Die Studierenden zeigen zwar
durchaus ein Anfangsinteresse, das vor allem aus der rechtskritischen Attitüde der
Rechtssoziologie gespeist wird. Ihr Interesse wird jedoch von den Zwängen der
Examensvorbereitung schnell erdrosselt. Die »gesellschaftlichen Bezüge des
Rechts« gehören zwar weiterhin zum Stoff der ersten juristischen Staatsprüfung.
Aber das ist nur »law in the books«, denn die Prüfer sind Juristen, die sich nicht
hinreichend kompetent fühlen und daher auf jede Nachfrage verzichten.
Die Fachidentität der Rechtssoziologie, die vor zwanzig Jahren erreicht war, scheint
zu schwinden. Zum Glück zeigt die Beschränkung des Blicks auf die als solche
organisierte Rechtssoziologie (und auf deutsche Verhältnisse) nur das halbe Bild.
Die andere Hälfte bleibt durch die Engführung des Faches unter dem Titel
Rechtssoziologie verdeckt. An vielen Stellen lässt sich ein neues, gesteigertes



Rsozblog.de -- Weblog zur Rechtssoziologie und Rechtstheorie von Prof. em. Dr.
Klaus F. Röhl, Ruhr-Universität Bochum

Interesse an interdisziplinärer Rechtsforschung beobachten. Wissenschaftliche
Anstrengungen, die unter dem Dach der Rechtssoziologie Platz hätten, sind
umfangreicher denn je. Schon immer wurden in der Politischen Soziologie, in
Politikwissenschaft und Politologie, in Sozialpsychologie, Anthropologie und
Ethnologie rechts-soziologische Fragestellungen bearbeitet, oft ohne Anschluss an
die Rechtssoziologie. Wirtschaftswissenschaftler, Historiker, Sprachwissenschaftler
und Medienwissenschaftler und haben das Recht als Forschungsgegenstand
entdeckt. Frauenforschung oder Gender Studies liefern relevante Beiträge. In dem
umfangreichen Globalisierungsdiskurs nimmt das Recht eine zentrale Rolle ein.
Sozialbiologie oder gar Rechtsbiologie erleben eine gewisse Renaissance. Wichtige
sozialhistorische Arbeiten, wie sie etwa die Institutionenökonomik beigebracht hat,
lassen sich als Beitrag zur Rechtssoziologie lesen. Ähnliches gilt für die
Technikgeschichte.
Rechtssoziologische Forschung ist also nicht ausgestorben. Sie läuft nur vielfach
unter anderer Überschrift. In den USA hat man schon immer die Etikettierung des
Faches als Rechtssoziologie vermieden. Zwar spricht man gelegentlich von
Sociology of Law oder Legal Sociology. Doch meistens redet man stattdessen
allgemeiner und unverbindlicher von Law and Social Sciences. Nicht ganz zufällig
firmiert die weltweit wichtigste einschlägige Zeitschrift als »Law and Society
Review«. Zeitschriftentitel nach dem Muster »Law and Something« sind Legion. Auf
diese Weise gelingt es, ein sehr viel weiteres Spektrum von Themen und Personen
anzuziehen als in Deutschland mit dem traditionellen Label Rechtssoziologie. Daher
liegt es nahe, auch in Deutschland die sozialwissenschaftliche Befassung mit dem
Recht unter dem Titel »Recht und Gesellschaft« neu und breiter aufzustellen.
[1]Michael Wrase, Rechtssoziologie und Law and Society – Die Deutsche
Rechtssoziologie zwischen Krise und Neuaufbruch, ZfRSoz 27, 2006, 289-312.
Zu erkennen ist Rechtssoziologie an Thema und Methode. Ihre Methode ist keine
andere als die der allgemeinen Soziologie. Das bedeutet vor allem, dass immer in
irgendeiner Weise kontrollierte Empirie dazugehört. Ihr Thema ist das Recht als
integraler Bestandteil der Gesellschaft. Ganz gleich, wer auch immer in diesem
Sinne arbeitet und in welchem institutionellen Zusammenhang das geschieht: Es
handelt sich um Rechtssoziologie. Und als solche sollte man sie benennen. Die
latente Rechtssoziologie aus ihren vielen Verstecken hervorzuholen, das wäre wohl
eine Rechtfertigung, um von »Recht und Gesellschaft« zu reden.
Dafür kann man in Kauf nehmen, dass unter »Law and Society« viele Trivialitäten
gehoben und alte Bekannte vorgeführt werden. Manches, was in diesem weiten
Rahmen produziert wird, ist kritische Jurisprudenz, Rechtspolitik oder auch nur
Feuilleton. Auch das ist kein großes Problem. Die Recht- und-Sonstwas-Forschung
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ist in ihrer Vielfalt kaum koordiniert und wenig vernetzt. Vieles steht unverbunden
nebeneinander und verliert dadurch an Wirkung. Da es einschlägigen Arbeiten an
der Selbstwahrnehmung als rechtssoziologisch fehlt, verzichten sie darauf, von dem
vorhandenen und bewährten Angebot der Rechtssoziologie Gebrauch zu machen.
Andererseits werden verdienstvolle Arbeiten nicht gebührend zur Kenntnis
genommen oder bald wieder vergessen, weil sie nicht in einen größeren
Zusammenhang eingebettet sind. Die Folge sind Zersplitterung und der Verlust von
möglichem Kooperationsgewinn. Hier breitet sich eine neue Unübersichtlichkeit aus.
Das Festhalten am alten Namen der Vereinigung würde daran allerdings wenig
ändern. Ich bin aber auch nicht davon überzeugt, dass es die längst vorhandene
Vielfalt der Recht-und-Sonstwas-Forschung noch vergrößern oder sie gar
fokussieren könnte.
Aus einem anderen Grunde halte ich die geplante Namensänderung sogar für eher
kontraproduktiv. Rechtssoziologie ist insofern ein klassisches Fach, als die
Zugehörigkeit zur Wissenschaft und damit auch der Charakter der Vereinigung als
einer wissenschaftlichen außer Frage steht. »Recht und Gesellschaft« dagegen hat
keine wissenschaftlichen Meriten. Der Name könnte auch für einen Bürgerverein
stehen. Welche Wissenschaftlerin sollte einer »Vereinigung für Recht und
Gesellschaft« beitreten wollen?
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↑1 Michael Wrase, Rechtssoziologie und Law and Society – Die Deutsche
Rechtssoziologie zwischen Krise und Neuaufbruch, ZfRSoz 27, 2006, 289-312.
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